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Kurzfassung
A Aktuelle Entwicklungen 
und Herausforderungen

A 1 Umsetzung der Hightech Agenda Deutschland

Angesichts ihrer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen 
Wirtschaft und für die technologische Souveränität Deutschlands ist die 
Fokussierung der Hightech Agenda Deutschland (HTAD) auf ausgewählte 
Schlüsseltechnologien ein wichtiges Signal. Im internationalen Vergleich 
weist Deutschland vor allem Stärken in den Bereichen klimaneutrale Energie-
erzeugung sowie klimaneutrale Mobilität auf. Bei den Schlüsseltechnologien 
künstliche Intelligenz und Mikroelektronik ist Deutschland hingegen relativ 
schwach positioniert. Das gilt weniger für die Forschung als primär für die 
Fähigkeit, Neuerungen in der Entwicklung und Anwendung von Schlüssel-
technologien hervorzubringen.

Mit den in der HTAD benannten Hebeln hat die Bundesregierung die zentralen 
Ansatzpunkte zur Stärkung des Forschungs- und Innovationssystems (F&I-Sys-
tems) in Deutschland identifiziert. Ihre konsequente Umsetzung könnte zu 
einer deutlichen Steigerung der F&I-Aktivitäten beitragen. Eine ambitionierte 
F&I-Politik allein reicht allerdings nicht aus, um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen in Deutschland zu steigern. Hierzu bedarf es als unabdingbarer 
Grundvoraussetzung attraktiver allgemeiner Rahmenbedingungen für unter-
nehmerisches Handeln.

Im Rahmen des von der Bundesregierung geplanten 360-Grad-Hightech-Moni-
torings sollten die finanziellen Anstrengungen der Bundesregierung bei der 
Umsetzung der HTAD offengelegt werden. Die Expertenkommission unter-
breitet im vorliegenden Jahresgutachten diesbezüglich konkrete Vorschläge 
zum methodischen Vorgehen. Die Outputseite der Schlüsseltechnologien zu 
erfassen, ist beim Monitoring besonders herausfordernd. Die Expertenkom-
mission empfiehlt, die Diffusion der Schlüsseltechnologien beispielsweise mit 
Hilfe webbasierter semantischer Verfahren zu betrachten.

A 2 Sicherheitsrelevante Forschung und Innovation

Damit die Politik in einem Umfeld sich wandelnder Bedrohungslagen infor-
miert und strategisch versiert handeln kann, muss sie auf Expertise zu sicher-
heitsbezogenen Herausforderungen sowie zu den entsprechenden politischen 
Handlungsoptionen zurückgreifen können. Die Expertenkommission empfiehlt 
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daher, im Bereich der sicherheitspolitisch relevanten Forschung und Lehre 
exzellente Einrichtungen auf- bzw. auszubauen.

Neue technologische Lösungen zur Bewältigung sicherheitspolitischer Her-
ausforderungen werden nicht notwendigerweise von den etablierten Akteuren 
hervorgebracht. Strukturen für Vernetzungs- und Beratungsaktivitäten können 
dazu beitragen, die Potenziale von bisher nicht im Sicherheitsbereich tätigen 
Akteuren zu erschließen. Das neue Innovationszentrum der Bundeswehr bietet 
z. B. die Möglichkeit, die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen Akteu-
ren des F&I-Systems und der Bundeswehr zu verbessern. Die Bundeswehr sollte 
zudem eine Strategie für Gründungen aus der Bundeswehr entwickeln.

F&I-politische Aspekte sollten bei Beschaffungsprozessen für die Bundeswehr 
vermehrt berücksichtigt werden. Es gilt, die vergaberechtlichen Möglichkeiten 
der innovationsorientierten Beschaffung aktiv zu nutzen und hierfür die orga-
nisatorischen Voraussetzungen zu schaffen.

Darüber hinaus sollten Sprunginnovationen im Verteidigungsbereich durch 
den Ausbau der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND oder durch 
die Gründung einer eigenständigen Agentur forciert werden.

A 3 Europäische F&I-Politik 

Die EU-Kommission hat 2025 ihren Vorschlag für ein 10. Forschungsrahmen-
programm (FP10) vorgelegt und angekündigt, dieses eng mit dem geplanten 
Europäischen Wettbewerbsfonds (ECF) zu verknüpfen. Ziel ist es, die Wettbe-
werbsfähigkeit der EU zu stärken.

Die Expertenkommission befürwortet dieses Ziel. Die Verknüpfung von ECF 
und FP10 kann dazu führen, dass industrieorientierte, anwendungsnahe For-
schung ausgebaut wird. Außerdem kann die Verknüpfung beider Programme 
kurzfristig den Transfer aus der Forschung in die Anwendung stärken und somit 
zu mehr Wachstum bei den geförderten Unternehmen beitragen. Allerdings 
birgt sie das Risiko, dass damit die Grundlagenforschung und die Förderung 
neuer Ideen und bahnbrechender Innovationen, die eine wichtige Grundlage 
für die langfristige Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum sind, 
zu kurz kommen. Die Verknüpfung der beiden Programme sollte daher mit 
Augenmaß erfolgen.

Die Expertenkommission empfiehlt ferner, Sprunginnovationen gemeinsam 
mit europäischen Partnerländern zu fördern. Die geplante Einführung ARPA-
ähnlicher Mechanismen im Europäischen Innovationsrat (EIC) wäre dafür ein 
möglicher Schritt, der allerdings zwei Dinge voraussetzt: Der EIC muss zu einer 
eigenständigen Organisation weiterentwickelt werden, die der Steuerung durch 
die EU-Kommission entzogen ist. Ferner benötigt er einen mit den ARPA-Ins-
titutionen vergleichbaren Kreis unabhängiger Programmmanagerinnen und 
-manager. Ohne diese politische und operative Unabhängigkeit sollte die För-
derung von Sprunginnovationen durch Institutionen außerhalb bestehender 
EU-Strukturen vorangetrieben werden.
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A 4 Ein 28. Regime für den europäischen Binnenmarkt 

Der nach wie vor stark fragmentierte europäische Binnenmarkt stellt Start-ups 
und Scale-ups, die in andere EU-Länder expandieren wollen, vor Herausforde-
rungen. Die EU-Kommission plant, den Flickenteppich nationaler Vorschriften 
mit einem sogenannten 28. Regime zu überwinden. Der Begriff 28. Regime 
bezeichnet in diesem Kontext eine einheitliche Rechtsform für Unternehmen 
auf EU-Ebene, die zusätzlich zu den bestehenden gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen der 27 Mitgliedstaaten geschaffen wird. Für seine Ausgestaltung liegen 
verschiedene Konzepte vor.

Die Expertenkommission sieht in den vorliegenden Konzepten wichtige 
Ansätze, um die Fragmentierung des Binnenmarkts zumindest in Teilen zu 
überwinden. Sie empfiehlt, die Ausgestaltung eines 28. Regimes an den Bedürf-
nissen von Start-ups und Scale-ups auszurichten und keine komplizierten 
Zugangskriterien zu formulieren. Ferner sollte eine neue Rechtsform für Unter-
nehmen mittels Verordnung und nicht mittels Richtlinie umgesetzt werden, 
um ihre einheitliche Ausgestaltung in allen EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen.

Sollte sich für ein 28. Regime innerhalb der EU keine Mehrheit finden oder sich 
eine Umsetzung per Verordnung nicht durchsetzen lassen, empfiehlt die Exper-
tenkommission die Umsetzung innerhalb einer Koalition der Willigen oder im 
Rahmen einer gemeinsamen deutsch-französischen Harmonisierungsinitiative.

B Kernthemen 2026

B 1 Innovationen im Mittelstand

Der Mittelstand, der aus Unternehmen besteht, bei denen Eigentum und 
Geschäftsführung zusammenfallen, zeichnet sich durch langfristige Orientie-
rung, regionale Verwurzelung und hohe unternehmerische Verantwortung aus. 
Mittelständische Unternehmen sind überwiegend kleine und mittlere Unter-
nehmen und seltener als nicht-mittelständische in forschungs- und wissens-
intensiven Branchen tätig.

Unter Berücksichtigung von Strukturmerkmalen wie Größe und Branchenzuge-
hörigkeit gelang es mittelständischen Unternehmen im Zeitraum 2005 bis 2023 
häufiger als vergleichbaren nicht-mittelständischen Unternehmen, Produkt- 
oder Prozessinnovationen einzuführen. Zudem erzielten sie, trotz geringerer 
Innovationsausgaben, höhere Umsatzanteile mit Produktinnovationen.

Innovierende Unternehmen sind produktiver als nicht-innovierende Unterneh-
men mit vergleichbaren Eigenschaften. Bei mittelständischen Unternehmen 
ist der Unterschied stärker ausgeprägt, insbesondere wenn sie gleichzeitig in 
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Digitalisierung investieren. Innovationsaktivitäten und Produktivität mittel-
ständischer Unternehmen werden allerdings durch Bürokratie, Fachkräfteman-
gel und wirtschaftliche Risiken von Innovationsvorhaben gehemmt. Zur Stär-
kung der Innovationskraft schlägt die Expertenkommission daher Maßnahmen 
vor, die die Rahmenbedingungen in diesen Bereichen verbessern.

Die Expertenkommission empfiehlt u. a. folgende Maßnahmen:

	— Der Antragsprozess für die Forschungszulage sollte weiter vereinfacht 
werden, etwa durch schlankere Erstanträge, vereinfachte Folgeanträge 
bei bereits geförderten Projekten und eine (teil-)automatisierte Daten-
erfassung nach dem Once-Only-Prinzip.

	— Die Modernisierungsagenda der Bundesregierung und die Föderale Moder-
nisierungsagenda sollten entschlossen vorangetrieben und umgesetzt wer-
den, um bürokratische Hürden abzubauen sowie Verwaltungsverfahren zu 
vereinfachen und zu digitalisieren.

	— Wissen sowie Erfahrungen aus der Praxis sollten systematisch bei der Aus-
gestaltung konkreter Regulierungen einbezogen werden. Hierzu sollten 
verstärkt Praxischecks genutzt werden.

	— Ein effektiver Regulierungsabbau sollte sich an der Kosten-Nutzen-Rela-
tion einzelner Regulierungen im Kontext der Gesamtheit aller Vorschrif-
ten und nicht an der reinen Zahl an Regulierungen orientieren. Praxis-
checks sind starren Regeln – wie One-In-One(Two)-Out – vorzuziehen, 
denn letztere berücksichtigen nicht den mit den einzelnen Regeln ver-
bundenen Aufwand.

	— Das Once-Only-Prinzip muss zeitnah und konsequent umgesetzt wer-
den. Instrumente wie Rulemapping können dabei unterstützen, unnötige 
Melde- und Dokumentationspflichten zu identifizieren und abzubauen.

	— Die Einwanderung qualifizierter Fachkräfte muss vereinfacht und die 
dazugehörigen Verfahren müssen beschleunigt werden. Die im Koalitions-
vertrag vorgesehene Work-and-Stay-Agentur kann alle Verfahren zur Ein-
reise, Anerkennung, Qualifikationen und Erteilung von Aufenthaltstiteln 
integrieren. Entscheidend für ihren Erfolg sind eine praxisnahe Ausgestal-
tung, regelmäßige Evaluierung und spürbare Entlastung von Fachkräften, 
Studierenden und Unternehmen.

B 2 Wettbewerb und Innovation im deutschen Hochschulsystem

Der Wettbewerb im deutschen Hochschulsystem hat sich infolge gewachsener 
formaler Autonomie der Hochschulen und der damit verbundenen Hinwendung 
zu einer „Output-orientierten“ Steuerung deutlich intensiviert. Im Bereich For-
schung ist der Wettbewerb um Drittmittel stark ausgeprägt. In seiner aktuellen 
Ausgestaltung und Umsetzung geht er mit einem erheblichen Personal- und 
Ressourcenbedarf einher und kann besonders innovative Projektideen benach-
teiligen.
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Im Bereich Lehre hat sich der Wettbewerb um Studierende angesichts stagnie-
render Studierendenzahlen und wachsender privater Angebote verschärft. Ein 
qualitätsbasierter Wettbewerb wird jedoch durch fehlende Transparenz über 
Lehrqualität, Studienerfolg und Arbeitsmarktergebnisse begrenzt. Gleichzeitig 
verändern Anwendungen künstlicher Intelligenz die Kompetenzanforderungen 
an Absolventinnen und Absolventen grundlegend. Deutschland ist interna-
tional ein attraktiver Studienstandort und weist hohe Bleibequoten interna-
tionaler Studierender auf, deren Integration und Übergang in den deutschen 
Arbeitsmarkt jedoch weiterhin auf Hürden stößt.

Der Technologietransfer als zentraler Pfeiler der „dritten Mission“ der Hoch-
schulen gewinnt politisch an Bedeutung, wird in der Praxis jedoch vielfach noch 
nicht als Kernaufgabe behandelt. Forschungsbasierte akademische Gründungen 
und Patentanmeldungen waren zuletzt rückläufig, obwohl die Forschung an 
deutschen Hochschulen zunehmend innovationsrelevant ist. Zentrale Hemm-
nisse sind unzureichend ausgestattete Transferstrukturen, fehlende Anreize für 
Transferaktivitäten, langwierige IP-Verhandlungen sowie Brüche in der Förder-
kette von der Forschung zur Anwendung.

Die Expertenkommission empfiehlt daher u. a. folgende Maßnahmen:

	— Die strategische Handlungsfähigkeit der Hochschulen sollte gestärkt und 
ihre Profilbildung erleichtert werden, indem die Finanzierung stärker an 
den vielfältigen Aufgaben der Hochschulen ausgerichtet wird, administ-
rative Vorgaben abgebaut und Berufungsverfahren beschleunigt werden.

	— Die wettbewerbliche Forschungsförderung sollte agiler und administrativ 
weniger aufwendig ausgestaltet werden. Spitzenforschung sollte konse-
quent und ausschließlich nach forschungsbezogenen Exzellenzkriterien 
gefördert werden.

	— Die Hochschullehre sollte so weiterentwickelt werden, dass sie den durch 
künstliche Intelligenz veränderten Kompetenzanforderungen gerecht 
wird. Arbeitsmarktbezogene Indikatoren zur Erfassung der Lehrqualität 
sollten in der Breite etabliert, die Internationalisierung der Lehre ausge-
baut und der Übergang internationaler Absolventinnen und Absolventen 
in den deutschen Arbeitsmarkt erleichtert werden.

	— Der Wissenstransfer sollte als dauerhafte Kernaufgabe der Hochschulen 
institutionell verankert werden. Für den erfolgreichen Transfer ist eine 
ganzheitliche und akteursoffene Gesamtstrategie erforderlich, die insbe-
sondere das hohe Innovationspotenzial exzellenter Forschung konsequent 
hebt. Im Rahmen einer Initiative „Transferzeit“ sollten zeitliche Freiräume 
für Transferaktivitäten geschaffen und IP-Transferprozesse beschleunigt 
werden. Die im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnahmen zur Ver-
besserung der Rahmenbedingungen für den Technologietransfer sollten 
zeitnah umgesetzt und mit dem EU-Fördersystem verzahnt werden.
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B 3 Entwicklung und Anwendung von künstlicher 
Intelligenz in Deutschland und Europa

Künstliche Intelligenz (KI) birgt enorme Innovationspotenziale und Chancen 
für wirtschaftliches Wachstum. Sie verspricht Produktivitätssteigerungen 
und ermöglicht neue Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Für 
Deutschland und die EU sind die erfolgreiche Entwicklung und Anwendung 
von KI daher ein zentraler Hebel, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen zu sichern, digitale Souveränität zu stärken und Wohlstand 
langfristig zu erhalten.

Die Analyse zeigt deutlich: Deutschland und Europa verfügen zwar über starke 
Forschungslandschaften und erste Erfolge bei der Anwendung von KI, liegen 
aber im internationalen Vergleich, vor allem gegenüber den USA und China, 
bei der Entwicklung von KI-Modellen und der Umsetzung von KI in die Wert-
schöpfung zurück.

Um den Vorsprung der USA und Chinas aufzuholen und nicht weiter in techno-
logische Abhängigkeiten zu geraten, sollte die Bundesregierung ihre KI-Stra-
tegie europäisch ausrichten. Es gilt, die europäische digitale Souveränität zu 
stärken und zentrale Elemente der Wertschöpfung in Europa zu realisieren. 
Dazu ist rasch eine leistungsfähige KI-Infrastruktur aufzubauen, exzellente 
Forschung und Entwicklung zu fördern, ein innovationsfreundlicher regulato-
rischer Rahmen zu schaffen sowie die breite wirtschaftliche Anwendung von 
KI in Deutschland und der EU zu unterstützen.

Die Expertenkommission empfiehlt u. a. folgende Maßnahmen:

	— Um das Gesamtinvestitionsvolumen in KI in der EU zu erhöhen, werden 
neben öffentlichen Fördermitteln dringend private Investitionen benötigt. 
Dafür ist es unerlässlich, unternehmensfreundlichere Rahmenbedingungen 
zu schaffen wie z. B. durch ein 28. Regime.

	— Deutschland und die EU sollten beim Aufbau von Rechenzentren auf 
europäischer Ebene dynamische Ausbauziele verfolgen. Um international 
Anschluss zu halten, sollte sich die EU zum Ziel setzen, innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre 10 bis 15 Prozent der weltweiten Rechenkapazität bereit-
zustellen. Hierzu muss die Privatwirtschaft befähigt werden, den Ausbau 
zügig voranzutreiben. Insofern Rechenzentren mit staatlichen Mitteln auf-
gebaut werden, ist ein Begleitmonitoring einzurichten.

	— Um die digitale Souveränität zu stärken und sicherheitsrelevante Abhängig-
keiten von außereuropäischen KI-Anbietern zu reduzieren sowie die Ent-
wicklung abgeleiteter Modelle zu erleichtern, sollte die Bundesregierung 
durch eine Förderung auf eine privatwirtschaftliche europäische Koopera-
tion zur Entwicklung eines Open-Source-Grundlagenmodells hinwirken. Da 
die Wettbewerbsfähigkeit solcher Modelle eine iterative Weiterentwicklung 
erfordert, sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten das Grundlagenmodell 
dauerhaft als Ankerkunden unterstützen.

	— Deutschland und seine europäischen Partner sollten Forschung und Ent-
wicklung an KI-Modellen vorantreiben, die das Potenzial für den nächs-
ten grundlegenden Durchbruch in der globalen KI-Entwicklung bieten. In 
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Anbetracht hoher Stromkosten sollte die Erforschung und Entwicklung 
energieeffizienter Modelle systematisch unterstützt werden.

	— Ein Kernhemmnis für das Trainieren europäischer KI-Modelle ist der 
rechtssichere Zugang zu Daten. Dazu sollte die Datenschutz-Grundverord-
nung entsprechend angepasst werden, um das Trainieren von Grundlagen-
modellen zu erleichtern, und Möglichkeiten für das gemeinsame Trainieren 
spezialisierter Modelle geschaffen werden (beispielsweise Datentreuhän-
dermodelle und der rechtssichere Einsatz von Privacy Enhancing Techno-
logies).
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